
Rechte 
 
§ 106 BGB 
Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger
Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 
113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.

 
§ 107 BGB 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen 
Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

 
§ 223 StGB 
Körperverletzung
(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar.

 
§ 226 StGB 
Schwere Körperverletzung
(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person 

 1.  das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder 
die Fortpflanzungsfähigkeit verliert, 

 2.  ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder 

 3.  in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige 
Krankheit oder Behinderung verfällt, 

so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wissentlich, so 
ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren zu erkennen.

 
§ 230 StGB 
Strafantrag
(1) Die vorsätzliche Körperverletzung nach § 223 und die fahrlässige Körperverletzung nach § 229 
werden nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, das die Strafverfolgungsbehörde wegen des 
besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für 
geboten hält. Stirbt die verletzte Person, so geht bei vorsätzlicher Körperverletzung das 
Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die Angehörigen über. 

(2) Ist die Tat gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten 
oder einen Soldaten der Bundeswehr während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung 
auf seinen Dienst begangen, so wird sie auch auf Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt. 
Dasselbe gilt für Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des 
öffentlichen Rechts.

 
 
 
 
 
 



§ 254 BGB 
Mitverschulden
(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt 
die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, 
insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil 
verursacht worden ist. 

(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er 
unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam 
zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, 
den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des § 278 findet entsprechende 
Anwendung.

 
§ 52 SGB V 
Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden
(1) Haben sich Versicherte eine Krankheit vorsätzlich oder bei einem von ihnen begangenen 
Verbrechen oder vorsätzlichen Vergehen zugezogen, kann die Krankenkasse sie an den Kosten 
der Leistungen in angemessener Höhe beteiligen und das Krankengeld ganz oder teilweise für die 
Dauer dieser Krankheit versagen und zurückfordern. 

(2) Haben sich Versicherte eine Krankheit durch eine medizinisch nicht indizierte ästhetische 
Operation, eine Tätowierung oder ein Piercing zugezogen, hat die Krankenkasse die Versicherten 
in angemessener Höhe an den Kosten zu beteiligen und das Krankengeld für die Dauer dieser 
Behandlung ganz oder teilweise zu versagen oder zurückzufordern.

 
§ 145 BGB 
Bindung an den Antrag
Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei 
denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

 
§ 228 StGB 
Einwilligung
Wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann 
rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt.

 
 
Mehr in meinem bald erscheinenden Buch!


